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Aufgrund des § 70, auch in Verbin-
dung mit § 1 Abs. 3, des Hessischen Be-
amtengesetzes vom 27. Mai 2013 (GVBl.
S. 218, 508), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 5. Februar 2016 (GVBl. S. 30),
verordnet die Landesregierung:

Artikel 1

Die Hessische Urlaubsverordnung vom
12. Dezember 2006 (GVBl. I S. 671), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 
17. Dezember 2013 (GVBl. S. 686), wird
wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 2 wird nach dem Wort
„gilt“ die Angabe „mit Ausnahme
von Nr. 2 Buchst. c“ eingefügt.

2. § 2 wird wie folgt gefasst:

„§ 2

Allgemeines

(1) Urlaubsjahr ist das Kalender-
jahr.

(2) Arbeitstage im Sinne dieser
Verordnung sind alle Kalendertage,
an denen nach der maßgeblichen Ar-
beitszeitregelung Dienst zu leisten ist.
Endet eine Dienstschicht nicht an
dem Kalendertag, an dem sie begon-
nen hat, gilt als Arbeitstag der Kalen-
dertag, an dem sie begonnen hat. Auf
einen Werktag fallende gesetzliche
Feiertage, für die kein Freizeitaus-
gleich gewährt wird, gelten nicht als
Arbeitstage.

(3) Europarechtlicher Mindestjah-
resurlaub ist der Jahresurlaub nach
Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie
2003/88/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 4. Novem-
ber 2003 über bestimmte Aspekte der
Arbeitszeitgestaltung (ABl. EU Nr. L
299 S. 9); er beträgt vier Wochen. Die
§§ 3 bis 11 mit Ausnahme von § 5
Abs. 1 gelten auch für den europa-
rechtlichen Mindestjahresurlaub, so-
weit nichts anderes bestimmt ist.“

3. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe
„27“ durch „29“ ersetzt.

b) Abs. 2 Satz 6 wird aufgehoben.

c) Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Urlaub aus Vorjahren und
anteiliger Urlaub des laufenden
Urlaubsjahres, der vor einer Ver-

ringerung der durchschnittlichen
wöchentlichen Arbeitszeit aus
dienstlichen Gründen oder wegen
Dienstunfähigkeit tatsächlich nicht
genommen werden konnte, bleibt
unberührt. Der Urlaub nach Satz 1
ist nach Stunden zu berechnen;
hierbei ist jeder Urlaubstag mit
dem vor der Verringerung des Be-
schäftigungsumfangs auf ihn ent-
fallenden Anteil der durchschnitt-
lichen wöchentlichen Arbeitszeit
zu bewerten. Bei einer späteren
Erhöhung der durchschnittlichen
wöchentlichen Arbeitszeit findet
Abs. 2 Satz 5 auf Urlaubsansprü-
che nach Satz 1 keine Anwen-
dung.“

d) Als Abs. 5 wird angefügt:

„(5) Ergeben sich bei der Be-
rechnung des Urlaubsanspruchs
Bruchteile eines Tages oder einer
Stunde, wird kaufmännisch gerun-
det.“

4. In § 6 Satz 1 werden die Wörter
„sechs Monate, bei Jugendlichen
erst“ gestrichen.

5. In § 7 Abs. 3 wird das Wort „Monat“
durch „Kalendermonat“ ersetzt.

6. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Satz 2 wird aufgehoben.

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Der Jahresurlaub vermin-
dert sich für jeden vollen Kalen-
dermonat

1. einer Beurlaubung ohne Be-
soldung,

2. eines Ruhens des Beamten-
verhältnisses oder

3. einer Freistellung vom Dienst
in den Fällen des § 1 Abs. 6
der Hessischen Arbeitszeit-
verordnung in der Fassung
der Bekanntmachung vom 
15. Dezember 2009 (GVBl. I
S. 758, 760), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 16. Dezem-
ber 2015 (GVBl. S. 594), und
im Blockmodell der Altersteil-
zeit

um ein Zwölftel. Vor Beginn einer
Beurlaubung ohne Besoldung, ei-
nes Ruhens des Beamtenverhält-
nisses oder eines Beschäftigungs-
verbots nach § 1 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 der Hessischen Mutter-
schutz- und Elternzeitverordnung
vom 8. Dezember 2011 (GVBl. I 
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S. 758, 2012 S. 10, 340), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 16. De-
zember 2015 (GVBl. S. 594), nicht
genommener Urlaub wird nach
Rückkehr in den Dienst dem Ur-
laubsanspruch des laufenden Ur-
laubsjahres hinzugefügt und gilt
als Urlaub des laufenden Urlaubs-
jahres; zu viel genommener Ur-
laub wird vom Urlaubsanspruch
des laufenden Urlaubsjahres ab-
gezogen.“

c) In Abs. 4 werden die Wörter „ohne
Unterbrechung für mindestens
drei Monate“ gestrichen.

d) Abs. 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) § 5 Abs. 5 findet Anwen-
dung.“

7. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst:

„Gewährung, Verfall, 
Abgeltung“

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem
Wort „Urlaubsjahr“ die Wör-
ter „gewährt und“ eingefügt.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Urlaub, der vor Beginn eines
Beschäftigungsverbots nach 
§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der
Hessischen Mutterschutz-
und Elternzeitverordnung
oder einer Elternzeit nicht ge-
nommen wurde, verfällt erst
mit Ablauf des auf die Rück-
kehr in den Dienst folgenden
Kalenderjahres.“

c) Die Abs. 3 und 4 werden wie folgt
gefasst:

„(3) Abweichend von Abs. 2
Satz 2 verfällt europarechtlicher
Mindestjahresurlaub, der wegen
Dienstunfähigkeit infolge Krank-
heit im Urlaubsjahr nicht genom-
men werden konnte, mit Ablauf
des 15. Monats nach dem Ende
des Urlaubsjahres.

(4) Soweit europarechtlicher
Mindestjahresurlaub wegen
Dienstunfähigkeit infolge Krank-
heit vor Beendigung des Beamten-
verhältnisses nicht genommen
werden konnte, wird er abgegol-
ten. Gleiches gilt für europarecht-
lichen Mindestjahresurlaub, der
bei Versterben im aktiven Dienst
noch nicht genommen worden ist.
Im Urlaubsjahr bereits genomme-
ner Erholungsurlaub oder Zusatz-
urlaub wird auf den europarechtli-
chen Mindestjahresurlaub ange-
rechnet, unabhängig davon, zu
welchem Zeitpunkt der Anspruch
entstanden ist. Die Höhe der Ab-
geltung bemisst sich nach dem
Durchschnitt der Besoldung der
letzten drei Kalendermonate vor

der Beendigung des Beamtenver-
hältnisses. Besoldung in diesem
Sinne sind alle monatlichen Leis-
tungen nach dem Hessischen Be-
soldungsgesetz, die während eines
Erholungsurlaubs weitergezahlt
worden wären.“

8. § 12 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 werden nach dem Wort

„Sanatorium“ die Wörter „oder ei-
ne entsprechende ambulante Re-
habilitationsmaßnahme“ eingefügt
und das Wort „Urlaub“ durch
„Sonderurlaub“ ersetzt.

b) In Satz 2 wird die Angabe „7. No-
vember 2006 (GVBl. I S. 561)“
durch „28. September 2015 (GVBl.
S. 370)“ ersetzt.

c) In Satz 3 wird die Angabe „19. Ju-
ni 2006 (BGBl. I S. 1305)“ durch
„23. Dezember 2016 (BGBl. I 
S. 3234)“ ersetzt und nach dem
Wort „Badekur“ werden die Wör-
ter „und von Maßnahmen im Rah-
men der Dienstunfallfürsorge“
eingefügt.

9. In § 13 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort
„Kalenderjahr“ durch „Urlaubsjahr“
ersetzt.

10. Dem § 14 Abs. 5 wird folgender Satz
angefügt:
„§ 8 findet keine Anwendung.“

11. In § 15 Abs. 1 werden die Wörter
„oder die von ihr bestimmte Stelle“
gestrichen.

12. Nach § 15 wird als § 15a eingefügt:
„§ 15a

Sonderurlaub für besonderes
ehrenamtliches Engagement

Beamtinnen und Beamte, die eine
Jugendleiterin/Jugendleiter-Card (Ju-
leica), eine von einem hessischen
Landkreis oder einer hessischen Stadt
ausgestellte Ehrenamts-Card (E-Card)
oder einen anderen schriftlichen Nach-
weis über ein ehrenamtliches Engage-
ment von im Kalenderjahresdurch-
schnitt mindestens fünf Stunden pro
Woche vorlegen, erhalten auf Antrag
einen Tag Sonderurlaub im Kalender-
jahr unter Fortzahlung der Besoldung.
Maßgeblicher Stichtag für die Voraus-
setzungen nach Satz 1 ist der 1. Januar
des jeweiligen Kalenderjahres. Der
Sonderurlaub ist so zu nehmen, dass
dienstliche Belange nicht beeinträch-
tigt werden. Sonderurlaub, der nicht
im Laufe des Kalenderjahres genom-
men wird, verfällt.“

13. Die Überschrift zu § 18 wird wie folgt
gefasst:

„§ 18
Inkrafttreten“
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Artikel 2

Diese Verordnung tritt am ersten Tag
des auf die Verkündung folgenden Mo-
nats in Kraft. Abweichend von Satz 1 tre-
ten

1. Art. 1 Nr. 3 Buchst. a und Nr. 12 mit
Wirkung vom 1. Januar 2017 und

2. Art. 1 Nr. 6 Buchst. a am 1. Januar
2018

in Kraft.
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Aufgrund

1. des § 3 Abs. 6 Satz 2 des Hessischen
Beamtengesetzes vom 27. Mai 2013
(GVBl. S. 218, 508), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 5. Februar 2016
(GVBl. S. 30),

2. des § 23 Abs. 1 und 2 des Hessischen
Beamtengesetzes und des § 9 Abs. 4
Satz 4 und Abs. 5 Satz 2, des § 13 
Abs. 3 Satz 4, des § 23 Abs. 1 Satz 1
und des § 36 Abs. 4 Satz 2 der Hessi-
schen Laufbahnverordnung vom 
17. Februar 2014 (GVBl. S. 57), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 5. Februar
2016 (GVBl. S. 30), jeweils in Verbin-
dung mit § 3 Abs. 7 des Hessischen
Beamtengesetzes, 

3. des § 28 Abs. 4 Satz 2 und des § 46
Abs. 3 des Hessischen Besoldungsge-
setzes vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 218,
256, 508), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 31. Januar 2017 (GVBl. S. 10)
in Verbindung mit § 10 Abs. 1 Satz 2
der Hessischen Leistungsanreizever-
ordnung vom 7. Dezember 2015
(GVBl. S. 534),

4. des § 22 Abs. 3 Satz 1 des Hessischen
Reisekostengesetzes vom 9. Oktober
2009 (GVBl. I S. 397), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 16. Dezember 2015
(GVBl. S. 594),

5. des § 54 Abs. 3 Satz 2 des Beamtensta-
tusgesetzes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I
S. 1010), geändert durch Gesetz vom 
5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160),

verordnet der Minister des Innern und für
Sport:

Artikel 1

Die Verordnung über Zuständigkeiten
in beamtenrechtlichen Personalangele-
genheiten im Geschäftsbereich des Minis-
teriums des Innern und für Sport vom 
22. Juni 2015 (GVBl. S. 286) wird wie
folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Anga-
be „§ 10“ durch „§§ 10, 10a“ ersetzt.

2. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 1 wird das Wort „über-
tragen“ gestrichen.

bb) Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

„2. der Hessischen Bezüge-
stelle, des Landesamtes
für Verfassungsschutz

Hessen, der Hessischen
Landesfeuerwehrschule
sowie der Polizeipräsi-
dien Nordhessen, Ost-
hessen und Mittelhessen
dem Regierungspräsidi-
um Kassel“

b) In Abs. 3 wird die Angabe „Nr. 2
und 3“ durch „Nr. 1 und 2“ ersetzt.

3. In § 7 Abs. 1 werden nach dem Wort
„Hessen“ ein Komma und die Wörter
„der Hessischen Landesfeuerwehr-
schule“ eingefügt.

4. Nach § 10 wird als § 10a eingefügt: 

„§ 10a

(1) Den in § 2 Abs. 1 Satz 1 und
Abs. 2 genannten Dienststellen wird,
soweit in § 19 nichts anderes bestimmt
ist, für ihren Geschäftsbereich, dem
Regierungspräsidium Gießen auch für
das Hessische Landesprüfungs- und
Untersuchungsamt im Gesundheitswe-
sen, die Befugnis übertragen, über die
Gewährung von Leistungsprämien
nach § 4 Abs. 1 bis 3 der Hessischen
Leistungsanreizeverordnung und über
die Gewährung von leistungsbezoge-
nem Sonderurlaub nach § 6 der Hessi-
schen Leistungsanreizeverordnung zu
entscheiden.

(2) Den in § 2 Abs. 1 Satz 1 genann-
ten Dienststellen wird, soweit in § 19
nichts anderes bestimmt ist, für ihren
Geschäftsbereich, dem Regierungsprä-
sidium Gießen auch für das Hessische
Landesprüfungs- und Untersuchungs-
amt im Gesundheitswesen, die Befug-
nis übertragen, über die Gewährung
von Sonderleistungsprämien nach § 4
Abs. 4 bis 6 der Hessischen Leistungs-
anreizeverordnung zu entscheiden.“

5. In § 14 Abs. 2 werden nach dem Wort
„Bezügestelle“ die Wörter „und der
Hessischen Landesfeuerwehrschule“
eingefügt.

6. § 19 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 1 und 2 wird nach der Anga-
be „§§“ jeweils „10a,“ eingefügt.

b) In Nr. 3 wird die Angabe „§ 11“
durch „den §§ 10a, 11“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft.

*) Ändert FFN 320-205

Verordnung
zur Änderung der Verordnung über Zuständigkeiten in beamtenrechtlichen 

Personalangelegenheiten im Geschäftsbereich des Ministeriums
des Innern und für Sport*)

Vom 27. April 2017

Wiesbaden, den 27. April 2017

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B e u t h
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Aufgrund des § 4 Abs. 4 Satz 4 des
Hessischen Hochschulgesetzes vom 
14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 666), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 30. No-
vember 2015 (GVBl. S. 510), verordnet
der Minister für Wissenschaft und Kunst:

Artikel 1

Die Verordnung über die Ausübung
des Promotionsrechts durch die Hoch-
schule Geisenheim vom 31. Juli 2013
(GVBl. S. 533) wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 2“
durch „§ 1“ ersetzt.

2. § 5 wird wie folgt gefasst:

„In der Promotionsurkunde ist die
kooperierende Hochschule zu nennen.
Kooperationsverträge nach § 3 Satz 2
sollen eine gemeinsame Ausstellung
der Promotionsurkunde mit der koope-
rierenden Hochschule vorsehen.“

3. In § 6 Satz 2 wird die Angabe „2018“
durch die Angabe „2023“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach
der Verkündung in Kraft.

*) Ändert FFN 70-276

Verordnung
zur Änderung der Verordnung über die Ausübung

des Promotionsrechts durch die Hochschule Geisenheim*)

Vom 3. Mai 2017

Wiesbaden, den 3. Mai 2017

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t

R h e i n
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